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Satzungsänderungsantrag des SV Herzberg zum Verbandstag am 25.04.2026 
 
Der SV Herzberg e. V. beantragt die Satzung i. d. F. v. 13.05.2023 wie folgt zu ändern: 
 

1. Der § 13 Abs. 5 S. 2 der Satzung wird durch folgenden Satz 2 ersetzt: 
„Die schriftliche Einladung muss unter Bekanntgabe von Termin und Ort der Tagung so-
wie unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung und der Anträge spätestens 4 Wo-
chen vor der Tagung erfolgen.“ 

2. In § 13 Abs. 8 S. 1 wird die Angabe „4 Wochen“ durch die Angabe „2 Wochen“ ersetzt. 
3. Für den Fall, dass in diesem Zusammenhang weitere Satzungs- und Ordnungsänderun-

gen erforderlich werden sollten, wird hierzu ausdrücklich das erweiterte Präsidium er-
mächtigt, damit dieser Antrag bereits zum nächsten Verbandstag 2029 umgesetzt wer-
den kann. 

 
 
Begründung: 
Nach derzeitiger Rechtslage muss die Bekanntgabe des Termins 6 Wochen vor der Tagung erfolgen. 
Anträge müssen bis zu 4 Wochen vor dem Verbandstag eingehen, um auf die Tagesordnung gesetzt zu 
werden. Später eingehende Anträge bedürfen der Feststellung der Dringlichkeit, wobei Satzungsände-
rungsanträge dann nicht mehr zulässig sind. Spätestens zwei Wochen vor der Tagung muss dann die 
Tagesordnung samt aller Anträge zugestellt werden.
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Nach aktueller Ausgestaltung der Satzung und der Fristen ist es nicht möglich, auf bereits gestellte 
Anträge mit entsprechenden Änderungsanträgen zu reagieren. Bei allen Gremien ist es gängige Praxis, 
dass zunächst eine vorläufige Tagesordnung bekanntgegeben wird, um sich gegen Anträge angemes-
sen „zur Wehr zu setzen“. Dafür sprechen nicht zuletzt auch Gründe der Fairness. Ein Antrag, welcher 
in der eingebrachten Fassung gerade nicht zustimmungsfähig ist, kann es unter Umständen aber durch 
einen Änderungsantrag werden. Dies erfordert indes eine Satzungsänderung, damit die Delegierten 
wissen, was Inhalt der Anträge sein soll.     
 
 
Alexander Teube 
Vorsitzender 
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Satzungs- und Ordnungsänderungsanträge des SV Herzberg zum Verbandstag am 25.04.2026 
 
Der SV Herzberg e. V. beantragt die Satzung i. d. F. v. 13.05.2023 wie folgt zu ändern: 
 

1. In § 22 Abs. 1 der Satzung wird nach der Angabe „und“ die Angabe „aus mindestens 2, 
maximal jedoch bis zu“ eingefügt. 

2. In § 23 Abs. 1 der Satzung wird nach der Angabe „und“ die Angabe „aus mindestens 2, 
maximal bis zu“ eingefügt. 

 
Ferner wird beantragt die Zusatzbestimmungen des Handball-Verbandes Brandenburg e. V. zur DHB-
RO i. d. F. v. 30.11.2024 wie folgt zu ändern: 
 

1. In § 29 Abs. 2 S. 1 der Zusatzbestimmung wird vor der Angabe „4“ die Angabe „aus min-
destens 2, maximal jedoch bis zu“ eingefügt. 

 
Begründung: 
Die Rechtsinstanzen des HVB sollen nach dem status quo mit 4 Beisitzern besetzt sein. In der Vergan-
genheit konnte eine ordnungsgemäße Besetzung mangels ehrenamtlicher Mitwirkung nicht erreicht 
werden. Selbst im einzelnen Rechtsfall war es aufgrund rechtlicher Hindernisse teilweise schwierig, die 
vorgeschriebene Besetzung zu erreichen. Damit dieser Umstand abgeholfen wird und mehr Flexibilität 
erreicht werden kann, macht dies eine Satzungs- und Ordnungsänderung erforderlich, um nicht auf 
eine starr festgelegte Besetzung zu bestehen, welche ohnehin nicht erreicht werden kann.       
 
 
Alexander Teube 
Vorsitzender 
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Ordnungsänderungsantrag zur HVB Zusatzbest. der DHB-RO des SV Herzberg zum Verbandstag am 
25.04.2026 
 
Der SV Herzberg e. V. beantragt die Zusatzbestimmungen des Handball-Verbandes Brandenburg e. V. 
zur DHB-RO i. d. F. v. 30.11.2024 wie folgt zu ändern: 
 

1. Der § 37 der Zusatzbestimmung wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
Begründung: 
Die Vorschrift des § 37 der HVB Zusatzbest. regelt bisher, dass die Zustellung aller Anträge und Rechts-
behelfe an die Geschäftsstelle des HVB zu erfolgen hat. Dahingegen schreibt der § 37 Abs. 1 S. 1 DHB-
RO vor, dass solche an den Vorsitzenden der Rechtsinstanz oder an die zuständige Geschäftsstelle zu 
senden sind. Eine Öffnungsklausel enthält die DHB-RO in dieser Vorschrift nicht. Insoweit stellt die 
Formulierung der aktuellen Fassung der Zusatzbestimmung eine unzulässige Einschränkung des § 37 
DHB-RO dar oder ist missverständlich ausgestaltet. Um hier für eine Klarstellung zu sorgen, ist eine 
Änderung erforderlich. Auch sonst ist diese Zusatzbestimmung im Zeitalter der E-Mail nicht mehr zeit-
gemäß. 
 
 
Alexander Teube 
Vorsitzender 
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Grundsatzbeschluss zum Verbandstag am 25.04.2026 zur Weiterführung des HVB-Logos 
 
Der HVB-Verbandstag möge am 25.04.2026 folgenden Grundsatzbeschluss fassen: 
 
Das HVB-Logo vor Bekanntmachung der neuen Corporate Identity am 06.01.2026 wird als offizielles 
Logo weiterhin geführt und repräsentiert den Verband auch zukünftig. 
 
Begründung: 
Seit der Wendezeit ist das alte HVB-Logo mit dem Landeswappen offizielles Symbol des HVB. Dieses 
hat aufgrund seiner Form und Ausgestaltung weit überregional ein Alleinstellungsmerkmal, wie es kein 
anderer Landesverband hat. Mit der am 06.01.2026 veröffentlichten Corporate Identity ist das Logo in 
seiner Gesamtheit erheblich verändert worden. Nunmehr gleicht dieses vom Aussehen nahezu dem 
Logo des HV Berlin.  
Ein Änderungsbeschluss des Präsidiums war hierzu jedoch nicht ausreichend. Das Logo des HVB ist 
satzungsrechtlich vorgeschrieben. In § 1 Abs. 3 der Satzung i. d. F. v. 13.05.2023 heißt es: Der „HVB 
führt die Farben Rot und Weiß und als Symbol das Landeswappen mit der aufgesetzten Bezeichnung 
‚HVB‘.“ Die neue Corporate Identity entstellt das festgelegte Symbol somit erheblich. Eine Satzungsän-
derung, mithin eine Änderung des Logos, hätte also erst auf dem Verbandstag mit einer 2/3 Mehrheit 
erfolgen können.  
Darüber hinaus sind für die Umsetzung Gelder i. H. v ≈ 50.000 € geplant, bzw. zum Teil schon geflossen, 
obwohl der Finanzhaushalt ein erhebliches Defizit aufweist. Dies sind Kosten, die nicht zwingend sind. 
Um auch weiterhin gegenüber anderen Landesverbänden als HVB erkenntlich zu bleiben, ist dieser 
Grundsatzbeschluss, nicht auch zuletzt im Sinne eines sinnvollen und sparsamen Umgangs mit Gel-
dern, zu fassen.         
 
 
Alexander Teube 
Vorsitzender 
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Grundsatzbeschluss zum Verbandstag am 25.04.2026 zur Staffelstärke 
 
Der HVB-Verbandstag möge am 25.04.2026 folgenden Grundsatzbeschluss fassen: 
 
Der HV Brandenburg behält die in den DB des HVB vom 03.09.2025 unter Punkt 7.4 festgelegten 
Staffelstärken der Saison 2025/26 auch für die künftigen Saisons bei, solange der Verbandstag kei-
nen abweichenden Beschluss fasst. Punkt 7.8 der DB ist entsprechend anzupassen.  
 
Begründung: 
Die Staffelstärke wurde in der LL-Männer (3 Staffeln) und in der VL-Frauen (2 Staffeln) im Vergleich zur 
letzten Saison von 12 Mannschaften auf 10 Mannschaften á Staffel reduziert. In der folgenden Saison 
ist eine weitere Reduzierung auf 8 Mannschaften á Staffel vorgesehen. 
Eine solche Vorgehensweise hat zur Folge, dass jede Mannschaft pro Saison gerade einmal auf 14 
Spiele kommt (vgl. Ist-Situation 18 Spiele). Dies wiederum bedeutet, dass man in manchen Monaten 
teilweise nur noch ein Spiel oder sogar gar kein Spiel im Monat hat. Schon jetzt standen manche Mann-
schaften im Januar gerade einmal bei 8 Spielen (Saison von September-Mai), somit sich also noch im-
mer in der Hinrunde befanden. 
Dies ist mit dem vom HVB so oft hoch angepriesenen Leistungsprinzip nicht vereinbar. Mannschaften 
haben hier kaum noch eine Entwicklungsmöglichkeit, bzw. keine Möglichkeit für einen angemessenen 
Leistungsvergleich. Sofern Mannschaften nicht mit der Anzahl an Spielen o. ä. zufrieden wären, be-
stünde freilich die Möglichkeit in eine Liga des Spielbezirks abzusteigen. Hiervon haben in der Vergan-
genheit wenige Mannschaften Gebrauch gemacht, was dafürspricht, dass man mit der jetzigen Situa-
tion zufrieden ist. Daher ist der vorliegende Beschluss zu fassen.    
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Vorsitzender 
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